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Tages-Programm 

10:30 Uhr Einlass 

11:00 Uhr Begrüßung 

Dietmar Bartsch ist Fraktions-Vorsitzende  

der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag.  

Er begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

11:15 Uhr Einführung in den Antrags-Entwurf 

Sören Pellmann ist der Sprecher für Inklusion und Teilhabe  

bei der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag.  

Er erklärt den Antrags-Entwurf  

»Gute Arbeit für Menschen mit Behinderungen«.  

Die Bundestags-Fraktion DIE LINKE  

überarbeitet den Antrags-Entwurf nach der Konferenz.  

Danach wird der Antragwieder in den Bundestag eingebracht. 

11:30 Uhr Block 1: Anforderungen an einen inklusiven Arbeits-Markt 

Wie muss der allgemeine Arbeits-Markt organisiert werden,  

damit dort Menschen mit und ohne Behinderungen  

zusammen arbeiten können? 

Diese Personen sprechen zum Thema: 

� Professor Franz Josef Düwell ist ehemaliger Vorsitzender  

beim Bundes-Arbeitsgericht. 

� Sylvia Helbig arbeitet für den Deutschen Gewerkschafts-Bund  

im Bereich berufliche Rehabilitation und Teilhabe. 

� Doktor Detlef Eckert arbeitet beim  

Allgemeinen Behinderten Verband in Deutschland e.V. 

r
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13:00 Uhr Mittags-Pause 

14:00 Uhr Block 2: Werkstätten, inklusive Betriebe und Arbeits-Plätze 

Diese Personen sprechen zum Thema:  

� Philipp Hirth ist Sprecher für politische Kommunikation  

bei der Bundes-Arbeits-Gemeinschaft der Werkstätten. 

� Tobias Schmidt ist Haupt-Geschäftsführer  

beim Berufs-Bildungs-Werk Leipzig. 

� Hinrich Nannen ist Mitglied im Vorstand  

des Vereins Werkstatt-Räte Deutschland e.V. 

� Vertreterinnen und Vertreter der Initiative Inklusion 

15:30 Uhr Kaffee-Pause 

16:00 Uhr Block 3: Mitbestimmung am Arbeits-Platz 

Wie können Menschen mit Behinderungen  

in Werkstätten und Betrieben mitbestimmen?  

Und wer hilft ihnen dabei? 

Diese Personen sprechen zum Thema: 

� Andreas Beck ist Vorsitzender der Arbeits-Gemeinschaft  

der Schwerbehinderten-Vertretungen der Bundes-Länder 

� Kristina Schulz ist Mitglied im Vorstand  

des Vereins Werkstatt-Räte Deutschland e.V. 

� Nancy Frind ist Mitglied im Vorstand  

beim Bundes-Netzwerk der Frauen-Beauftragten 

17:30 Uhr Zusammenfassung und Schluss-Worte 

Sören Pellmann fasst die Beiträge der Konferenz zusammen  

und verabschiedet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 



35 Monate 
Bundesteilhabegesetz

Der Blick zurück.

Wo stehen wir?

Was ist für inklusive Betriebe, Dienststellen und kirchliche 
Einrichtungen  zu tun?



Was geschah?

• Der Bundestag hat am 1.Dezember 2016 das BTHG beschlossen. Die 
Verkündung ist am 29.12.2016 erfolgt.

• Die erste Stufe ist mit der Änderung des Schwerbehindertenrechts 
(Teil 2 des SGB IX) mit Wirkung vom 30.12.2016 in Kraft getreten.

• Die zweite Stufe ist mit der Einfügung der Eingliederungshilfe als Teil 2 
des SGB IX und der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts um 
63 Paragraphen mit Wirkung vom  1.1.2018  in Kraft.



Welche positiven Wirkungen für 
schwerbehinderte Beschäftigte?

• Mehr Beschäftigung: Mehr Einstellungen? Höhere Ist - Quote?

• Arbeitsplätze für sbM: Weniger Ausgliederungen? Zukunftssicherung?

• Stärkung der SBV: BTHG hat rechtliche Verbesserungen gebracht, aber 
kommen sie in der Praxis an? 

• BEM sollte gestärkt werden: Was ist verwirklicht?

• Der neue Behindertenbegriff bezieht Um- und Mitwelt ein: Werden 
Besitzstände genommen?



Beschäftigung von sbM: Licht und Schatten 
• Die durchschnittliche Beschäftigungsquote schwerbehinderter 

Menschen hat sich in den letzten Jahren nicht verändert. Für das Jahr 
2016 ergab das Anzeigeverfahren eine Quote von 4,7 Prozent. 2017 
fiel die Quote auf 4.6 %. So Jahresbericht BIH 2018/2019

• Bei den öffentlichen Arbeitgebern betrug sie bis 2016 6,6 %und fiel 
2017 auf 6,5% . 

• Die höchste Beschäftigungsquote erreichten die  Bundesbehörden 
mit 10 Prozent. Bei den privaten Arbeitgebern betrug die 
Beschäftigungsquote 4,1 Prozent. 

• Die Zahl der schwerbehinderten Beschäftigten ist deutlich gestiegen. 
Von 2007 bis 2017: um 267.000 auf 1,07 Millionen.



BHI Jahresbericht 2017/2018/2019

• Rund 70 Prozent aller mit schwerbehinderten Menschen besetzten 
Arbeitsplätze befanden sich in der Privatwirtschaft, 30 Prozent im 
öffentlichen Dienst. 

• Die Zahl der beschäftigungspflichtigen privaten Arbeitgeber betrug 
2016 rund 148.000. Sie besetzten etwa 743.500 Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen. 

• Die Pflichtquote von 5 Prozent haben  etwa  122.800 Arbeitgeber 
nicht erfüllt.

• Rund 41.000 beschäftigungspflichtige Arbeitgeber beschäftigten 
überhaupt keinen schwerbehinderten Menschen. Und das ist seit 
Jahrzehnten so!



VRi BAG aD Professor Düwell

Dramatisch ungünstig für ältere sbM



Integrationsämter und Ausgleichsabgabe 
KVJS Jahresbericht 2017/2018
• Besonders nachgefragt sind Lohnkostenzuschüsse. Das sind die 

Beschäftigungssicherungszuschüsse nach § 27 SchwbAV, die bei 
außergewöhnlichen Belastungen des Arbeitgeber gewährt 
werden.

• „Es wird zu prüfen sein, ob diese dauerhaft zu finanzieren sind“.

• Nach mir zugegangenen Informationen hat der KVJS zeitlich 
„gedeckelt“, weil nicht genug Aufkommen an Ausgleichsabgabe.

•Warum dann keine Erhöhung der 
Ausgleichsabgabe?   



Was wäre zu tun?

Eine vierte Klasse für Ausgleichsabgabe 
einführen.

Wer seit mehr als einem Jahr 
beschäftigungspflichtig ist, muss im 
Monat 640 Euro zahlen!



Was tut die Politik?

• Wir prüfen unter
Vorbehalt

• eventuell

• möglicherweise

• vielleicht



Ein Hoch auf die Unternehmerische Freiheit!

• Der Arbeitgeber kann eine unternehmerische Entscheidung treffen, welche 
den bisherigen Arbeitsplatz des Schwerbehinderten durch eine 
Organisationsänderung entfallen lässt.

• Der Beschäftigungsanspruch ist dann erst bei der Prüfung einer  
Beschäftigungsmöglichkeit auf einem anderen freien Arbeitsplatz zu 
berücksichtigen. 

• Ob der Arbeitgeber seine Pflicht verletzt, nach § 164 Abs. 3 SGB IX den 
Betrieb so einzurichten, dass mindestens auf 5 % der Arbeitsplätze 
beschäftigt werden, ist unerheblich.

• BAG 16.5.2019 - 6 AZR 329/18 - PM 21/19 

VRiBAG aD Prof. FJ Düwell



Die gefürchtete 
Unwirksamkeitsklausel

Seit 1896 in §134 BGB: 

„Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches 
Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich aus dem 

Gesetz nicht ein anderes ergibt.“

Professor Franz Josef Düwell



Diese Klausel gilt hier nicht?

• Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Schwerbehinderten, 
die ein Arbeitgeber ausspricht, ohne zuvor den Vertrauensmann oder 
den Gesamtvertrauensmann der Schwerbehinderten unterrichtet und 
angehört zu haben, 

• ist weder wegen Fehlens einer Wirksamkeitsvoraussetzung noch 
wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB iVm § 65 
Abs 1 Nr 8 SchwbG) unwirksam, 

• obwohl der Arbeitgeber eine Ordnungswidrigkeit verwirklicht hat, 
weil er nicht unterrichtet und angehört hat!

• BAG 28.7.1983 – 2 AZR 122/82

Professor Franz Josef Düwell



Professor FJ Düwell

Postkartenaktion: Sicherung des Unterrichtungs- und 
Anhörungsrechts durch Unwirksamkeitsklausel! 



Professor FJ Düwell

11.November 2015: Übergabe von 11.000  Karten



Einwand der Bundesregierung: Überprivilegierung
• Die SBV erhielte durch die Sicherung ihres Unterrichtungs- und Anhörungsrecht 

ein „privilegiertere“ Stellung als PR und BR! BT-Drucks 18/3476 S. 40

Antwort: 

1.Sind PR und BR „privilegiert“? Nein. Sie haben keine Vorrechte! Die SBV will auch 
kein Mehr an Vorrechten, sondern nur eine Sicherung ihres Unterrichtungsrechts.

2.PR und BR haben Mitbestimmungsrechte, die sie als Machtmittel einsetzen 
können. SBV hat kein Mitbestimmungsrecht und will es auch nicht. Die SBV will 
nur informiert werden, damit sie den AG vor der Entscheidung beraten und den 
schwerbehinderten Beschäftigten Beistand leisten kann.

• Die SBV als „kleinere“ Vertretung kann nicht mehr Rechte haben als die größere 
Vertretung hat. BT-Drucks 18/3476 S. 40

Antwort: Rechte hängen nicht von der Größe ab!



Ausschussdrucksache 
18(11)857

Änderungsantrag der Fraktionen Union und SPD eingebracht 29.11.2016

Beratung im Ausschuss 30.11.2016

Dritte Lesung im Bundestag 1.12.2016 

Professor FJ Düwell



Unwirksamkeitsklausel

Nach § 95 Abs. 2 Satz 2 SGB IX einfügen: 

•„Die Kündigung eines schwerbehinderten 
Menschen, die der Arbeitgeber ohne eine 
Beteiligung nach Satz 1 ausspricht, ist 
unwirksam.“ 

Professor FJ Düwell



Positiv: BAG 13.12.2018 lehnt Theorie der 
schwerbehindertenspezifischen Kündigung ab

• Es ist nicht erforderlich, dass die Kündigung im Zusammenhang mit der 
Behinderung steht. 

• Die Auflösung seines Arbeitsverhältnisses „berührt“ den einzelnen 
schwerbehinderten oder einem solchen gleichgestellten behinderten 
Menschen stets iSv. § 178 Abs. 2 Satz 1 SGB IX nF, weil damit seine 
Teilhabe am Arbeitsleben in dem betreffenden Unternehmen beendet 
wird und die Vermittlungschancen für schwerbehinderte und ihnen 
gleichgestellte behinderte Menschen erheblich schlechter stehen (vgl. 
Düwell in LPK-SGB IX 5. Aufl. § 178 Rn. 36). 

• Deshalb unterfallen zB auch Kündigungen im Zuge einer 
Massenentlassung aufgrund einer vollständigen Betriebsstilllegung der 
Unwirksamkeitsdrohung.



Negativ: BAG 13.12.2018 - 2 AZR 378/18 Rn.14

• Die Unwirksamkeitsfolge greift nicht ein, wenn der Arbeitgeber "nur" 
die Mitteilungspflicht verletzt.

• Der Mitteilungsanspruch verbürgt der Schwerbehindertenvertretung 
für sich genommen keine Mitwirkung an der Willensbildung des 
Arbeitgebers, sondern soll bloß die Kontrolle ermöglichen, ob die SBV 
korrekt beteiligt worden ist. 

• Unerheblich, dass Arbeitgeber entgegen dem Wortlaut Des §178 Abs. 
2 Satz 1 SGB IX nicht „unverzüglich“ nach Kündigungsentschluss 
unterrichtet. 



Professor Franz Josef Düwell

BEM

Im Koalitionsvertrag vom 16.12.2013: 

1. Das für alle Beschäftigte geregelte 
BEM hat sich bewährt. 

2. Es soll gestärkt werden und mehr 
Verbindlichkeit erhalten. 



Professor Franz Josef Düwell

Was hat der Gesetzgeber in der 18 WP getan? 



Professor Franz Josef Düwell

Was hat das BTHG 2016 gebracht? 
BEM wird erschwert! 
• Die Gemeinsamen Servicestellen der Reha-Träger wurden abgeschafft.

• Seit 2018 hat der Arbeitgeber nach § 167 Abs. 2 Satz 4 den nach § 6 SGB IX 
zuständigen Reha-Träger zu ermitteln und zum BEM hinzuzuziehen, wenn 
Leistungen oder Hilfen in Betracht kommen. Das erleichtert das BEM Verfahren 
nicht, sondern überträgt die Suche nach dem zuständigen Träger dem 
Arbeitgeber.

• Zwar sind nach § 12 Abs. 1 Satz 3 SGB IX von den Reha-Trägern „Ansprechstellen“ 
zu benennen. Diese erteilen „Informationen zur Inanspruchnahme von 
Leistungen zur Teilhabe“. Ob sie auch beratende Funktionen übernehmen, hängt 
vom jeweiligen Träger ab.

• Es fehlt an einem vollständigen Verzeichnis der Ansprechstellen vor Ort. Die BAR 
arbeitet noch daran.



Professor Franz Josef Düwell

Koalitionsvertrag vom 13.3.2018 für  19.WP

„Das BEM wollen wir stärken.“
•Stand doch schon im Koalitionsvertrag für 18 
WP. 

•Wieder nur leere Ankündigung?

Professor Franz Josef Düwell



Professor Franz Josef Düwell

Was ist vom Gesetzgeber zu tun?
1. Klarstellen: Für die in § 167 SGB IX geregelten Präventionsverfahren 

sind die Voraussetzungen des allgemeinen Kündigungsschutz keine 
Geltungsbereichsausnahmen.  Sonst

Ausschluss der Kleinbetriebe und Anfänger.



Professor Franz Josef Düwell

Was ist vom Gesetzgeber zu tun?

2. Regeln: Bietet Arbeitgeber kein BEM an, muss die Pflicht des 
Arbeitgebers zur Entgeltfortzahlung bei krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit von sechs auf mindestens zwölf Wochen verlängert 
werden. Sonst falscher Anreiz!

• Kalte Kündigung: Arbeitgeber verzichtet auf rechtlich riskante 
Krankheitskündigung und lässt Arbeitsverhältnis auslaufen. 
Sozialversicherung zahlt ja: Krankengeld, Arbeitslosengeld, Rente.



Professor Franz Josef Düwell

Was ist vom Gesetzgeber zu tun?

3. Nachbessern: In §167 Abs. 2. SGB IX ist zu regeln, dass für die gemeinsame 
Klärung des Arbeitgebers mit den Beschäftigtenvertretungen zwingend eine 
Verfahrensordnung aufzustellen ist, die auch einen paritätisch 
zusammengesetzten Ausschuss (so genanntes BEM Team) vorsehen kann. 
Sonst

• Kündigung der gut funktionierenden BEM – Vereinbarungen, mit dem Ziel, 
dass Personalleitungen BEM in der Klärungsphase alleine durchführen, weil 
Einigungsstelle keine Kompetenz hat, nach § 28 BetrVG Aufgaben auf 
paritätische Ausschüsse zu übertragen.



Professor Franz Josef Düwell

Was ist vom Gesetzgeber zu tun?

4. Sicherstellen: Die im Rahmen des BEM vom Betroffenen 
offengelegten Angaben müssen einer strengen Zweckbindung 
unterliegen. Sonst

Heranziehung der vom Betroffenen gemachten Angaben zur 
Begründung von Kündigungen oder anderer Sanktionen! 

Beispiel: Kündigung wegen Äußerungen des Betroffenen zu seiner  
psychischen Instabilität? Ja! BAG 29.6.2017 – 2 AZR 47/16 – NZA 2017, 
1605



Professor Franz Josef Düwell

Ist noch etwas vom Gesetzgeber zu tun?
• Das in § 167 Abs. 1 SGB IX seit 2001 verankerte Präventionsprinzip schreibt ein 

kooperatives Klärungsverfahren vor, sobald betriebsbedingte Schwierigkeiten 
erkannt werden. 

• In dem Transformationsprozess zur Arbeit 4.0 erhält dieses Verfahren besondere 
Bedeutung. Hier muss ergänzt werden, dass bei geplanten Betriebsänderungen 
zwingend die die Qualifizierung der schwerbehinderten Beschäftigten und deren 
Weiterbeschäftigung auf den neu zugeschnittenen Arbeitsplätzen geklärt werden 
muss. Sonst

• werden die schwerbehinderten AN „wegen wegfallender Arbeitsplätze“ 
entlassen, ohne dass der Kündigungsschutz greift, vgl. BAG 16. Mai 2019 - 6 AZR 
329/18 zur unternehmerischen Freiheit.



SB Anerkennung: 
Was soll geändert werden?
• Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung festgelegten 

„Versorgungsmedizinischen Grundsätze“. 

• Diese Grundsätze sind für die Feststellung des GdB im 
Feststellungsverfahren nach §152 Abs.1 SGB IX maßgebend.

• Diese sollen in Anpassung an den 2018 in § 1 Abs. 2 SGB IX neu 
definierten Behinderungsbegriff und auf der Grundlage des aktuellen 
Stands der medizinischen Wissenschaft fortentwickelt werden.

Vertiefend: Düwell juris Praxis Report Arbeitsrecht 15.5.2019



Was soll geändert werden?
• Bei Vorliegen mehrerer Gesundheitsstörungen ist zu prüfen, welchen 

Einfluss deren Auswirkungen zusätzlich zu den Auswirkungen der 
Gesundheitsstörung mit dem höchsten Einzel-GdB haben. Das ist 
nicht grundlegend neu. 

• Neu ist jedoch, dass auch Beeinträchtigungen von 10 bzw. 20 in der 
Regel nicht mehr für die Bildung eines Gesamt-GdB berücksichtigt 
werden sollen. Allerdings hat hier der Minister einen Rückzug 
angekündigt.

• Beispiel: Der Verlust eines Auges wird zurzeit mit einem GdB von 20 
gewichtet. Nach dem Referentenentwurf würde diese erhebliche 
Beeinträchtigung nur noch im Ausnahmefall bei der Bemessung des 
Gesamt-GdB berücksichtigt.



Petition der Schwerbehindertenvertretungen



28 000 an Staatssekretär Dr.Schmachtenberg 



Erfolg
Entwurf ist zurückgezogen.

Wahrscheinlich kein neuer Entwurf in dieser Wahlperiode!



Danke für das gewährte 
Gehör

Hinweise und Kritik bitte an:

franz.duewell@uni-konstanz.de

Professor FJ Düwell



 

Gute Arbeit für Menschen mit Behinderungen: Konferenz der Bundestagsfraktion DIE LINKE am 29. November 2019  

Forderung Antrag DIE LINKE Position des DGB Bewer-
tung 

2) Beschäftigungspolitisches Rahmenprogramm Statt eines begrenzten Arbeitsmarktprogramms sollten die Regelleistungen für Menschen 
mit Behinderungen ausgebaut werden. Insbesondere im Hartz-IV-System braucht es flächen-
deckend qualifizierte Vermittler*innen und ausreichend finanzielle Mittel für Reha und För-
derung 

? 

verbindlich im Nationalen Aktionsplan festschreiben Der DGB fordert mehr Verbindlichkeit im NAP, es sollten Zielgrößen festgeschrieben wer-
den, bspw. die überdurchschnittliche Arbeitslosenquote zu senken. 

√ 

3a) Beschäftigungsquote auf von 5 auf 6 Prozent er-
höhen 
 

Das ist auch eine Forderung des DGB √ 

3b) Beiträge zur Ausgleichsabgabe erhöhen 
 

Das ist auch eine Forderung des DGB √ 

3c) Mittel aus der Ausgleichsabgabe nicht für institu-
tionelle Förderung verwenden (Ausbau von WfbM) 
 

Das ist auch eine Forderung des DGB √ 

Arbeitsplätze mit unter 18 Wochenstunden soll als 
Arbeitsplatz im Sinne der Beschäftigungspflicht zäh-
len 
 

Der DGB ist bei dieser Forderung zurückhaltend, da dies dazu führen kann, dass schwerbe-
hinderte Menschen in Kleinstarbeitsverhältnissen beschäftigt werden. 

? 

3d) Sozialversicherte Beschäftigung durch dauer-
hafte Nachteilsausgleiche fördern 

Eingliederungszuschüsse sollten bei erwerbsfähigen Beschäftigten zeitlich begrenzt bleiben. 
Im Einzelfall kann das Integrationsamt schon jetzt einen dauerhaften Minderleistungsaus-
gleich fördern. Ein reibungsloser Übergang ist hierfür notwendig. 

? 

3e) Unternehmen, die Beschäftigungsquote überer-
füllen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge be-
sonders zu berücksichtigen 
 

DGB fordert, dass Barrierefreiheit ein Bestandteil von Ausschreibungen im öffentlichen Sek-
tor wird und zu den Vergabekriterien gehört 

? 

3f) Öffentlicher Dienst sollte Vorbildfunktion bei Be-
schäftigung einnehmen  

Das ist in der Regel schon so. Die Beschäftigungsquote im Öffentlichen Dienst liegt bei 6,5 
Prozent und damit deutlich über den gesetzlich vorgeschriebenen 5 Prozent 

? 
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Weitere Positionen des DGB finden sich im DGB Arbeitsmarkt aktuell: „Eine Arbeitswelt für alle - Vorschläge des DGB zur Umsetzung eines inklusiven Arbeitsmark-
tes entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention“ (3. Dezember 2018) https://www.dgb.de/-/1Kh. 

. 

 

4h) Prüfung einer Ausbildungsplatzquote DGB hält eine Ausbildungsplatzquote nicht für praktikabel. Azubis können momentan dop-
pelt auf Beschäftigungsquote angerechnet werde, das ist schon ein Anreiz für Unternehmen. 

? 

7a) Barrierefreiheit in der Arbeitsstättenverordnung 
auch vorsorglich festschreiben 
 

Das ist auch eine Forderung des DGB √ 

8a) Bundesagentur für Arbeit soll auch Menschen 
mit Behinderungen aus dem Hartz-IV-System (Job-
center) betreuen 

Das ist auch eine Forderung des DGB √ 



Anforderungen an einen inklusiven 
allgemeinen Arbeitsmarkt 

1. Zur Beschäftigungssituation von Menschen mit 
Beeinträchtigungen

2. Welche Handlungsfelder sind wesentlich? Was ist zu tun?

2.1. Gemeinsames Handeln von Bund und Ländern sichern

2.2. Barrierefreie Arbeitsstätten und Unternehmen

2.3. Das Steuerungs- und Anreizsystem von Beschäftigungs-

pflicht und Ausgleichsabgabe ist neu zu justieren

2.4. Fördermöglichkeiten beim Übergang von der  Schule  in

Ausbildung und Studium sind zu evaluieren und 

lebenswirklich zu gestalten

3.    Abschließende Bemerkungen



1. Zur Beschäftigungssituation von Menschen mit 
Beeinträchtigungen

• Aus dem Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit 

Behinderung für die 16. Legislaturperiode (2009)

• "In den Jahren 2005 bis 2008 sank die Arbeitslosig-
keit schwerbehinderter Menschen insgesamt deutlich 
um über 14 %. So waren im (Jahr) 2008 im 
Jahresdurchschnitt 154.486 schwerbehinderte 
Menschen bei den Agenturen für Arbeit ....arbeitslos 
gemeldet.... Allerdings muss auch festgestellt werden, 
dass im selben Zeitraum die Zahl aller Arbeitslosen 
um fast 33 % gesunken ist.."



Aus dem 1.Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung 
der UN-BRK (2013) S. 58

• "Menschen mit Behinderungen sind in Deutschland 
deutlich häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Die 
Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen lag 2011 
bei 14,8 %, die allgemeine Arbeitslosenquote betrug 7,9 
%....Unerwähnt bleiben (im Nationalen Aktionsplan) auch 
die deutlichen regionalen Unterschiede: In Ostdeutschland 
ist die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen 
besonders hoch, bei immer noch deutlich höherer all-
gemeiner Arbeitslosigkeit im Vergleich zu Westdeutschland 
...(...)..

• Wie auch schon in den Vorjahren wurde 2010 die 
Mindestbeschäftigungsquote mit 4,5 % nicht erreicht. Die 
Privaten Arbeitgeber weisen eine Beschäftigungsquote von 
nur 4,0 % auf, die öffentlichen Arbeitgeber 6,3 %...."



Monitoringstelle UN-BRK -Position Nr.15 vom Januar 2018

• "Für 2017 können Fortschritte gemeldet werden; so ist etwa die 
Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen seit dem Vorjahr 
erfreulicherweise um über 8.000 gesunken. Trotz dieser Fortschritte 
ist der deutsche Arbeitsmarkt noch bei weitem nicht inklusiv. 

• Menschen mit Behinderungen sind bis heute stärker vom 
Arbeitsmarkt ausgegrenzt als nichtbehinderte Menschen. Von den 
3,3 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter sind über die 
Hälfte nicht in den Arbeitsmarkt integriert, bei anderen Menschen 
weniger als ein Viertel. 

• Die gesetzliche Pflichtplatzarbeitsquote von 5 Prozent für schwer-
behinderte Menschen wird bis heute nicht erfüllt. Entsprechend 
hoch ist die Arbeitslosenquote von schwerbehinderten Menschen, 
mit 12,4 Prozent im Vergleich zu 6,1 Prozent im Allgemeinen. 

• Schwerbehinderte Arbeitslose sind auch erheblich länger arbeitslos 
als andere Arbeitslose: Im Durchschnitt 377 statt 268 Tage."



Aus dem 2. Staatenbericht der Bundesregierung 2019 (S.51)

• "Dennoch besteht bei der Erwerbsbeteiligung von Menschen 
mit Behinderungen weiterhin Verbesserungspotential, denn 
die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen befindet sich 
nach wie vor auf überdurchschnittlichem Niveau. 

• Schwerbehinderten Arbeitslosen gelingt es trotz durchschnitt-
lich besserer Qualifikation seltener als nicht schwerbehinder-
ten, eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt 
aufzunehmen."



Resümee
Seit über 20 Jahren stellt sich die Situation für beeinträchtigte 
Menschen auf dem Arbeitsmarkt fast unverändert dar:

• 1. Die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen ist beinahe 
immer doppelt so hoch wie im Nichtbehindertenbereich!

• 2. Schwerbehinderte Menschen profitieren nicht im gleichen Maße 
von einem Aufschwung in der Wirtschaft

• 3. Auch die absoluten Zahlen der Arbeitslosigkeit unterscheiden sich 
nicht wirklich wesentlich im Jahresvergleich

Und das obwohl die Bundesregierung wie auch die Bundesländer 
erhebliche Mittel zur Arbeitsförderung  für Menschen mit 
Beeinträchtigen einsetzten. Die Ursachen für die langjährig zu 
beobachtende Situation sind vielfältig und meist auch  strukturell 

bedingt.



2. Welche Handlungsfelder sind wesentlich? Was ist zu 

tun?
2.1.Gemeinsames Handeln von Bund und Länder sichern

• Bund und Länder haben in den letzten Jahren ca. 40 Sonderprogramme 
entwickelt, welche die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
fördern sollen. Viele sind miteinander nicht kompatibel., schließen sich 
zum Teil aus. Welches - auch interessiertes Unternehmen - findet sich in 
diesem Förderwirrwar zurecht?

Forderungen: 

• 1. Die Förderprogramme von Bund und Ländern sind zu reduzieren, auf 
einander abzustimmen und kompatibel zu gestalten. Es  ist eine 
gesetzliche Bearbeitungsfrist festzulegen. Vor allem sind Unternehmen, 
die behinderte Menschen beschäftigen oder einstellen wollen, 
übersichtlicher, verbindlicher, unbürokratischer und aus einer Hand zu 
unterstützen. 

•n



• 2. Den Unternehmen sind übersichtliche und verständliche  
Informationen über Fördermöglichkeiten zur Verfugung zu 
stellen.

• 3. Die Arbeitsweise der Arbeitsverwaltung ist grundlegend 

neu auszurichten. Insbesondere sind die dort tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu 
qualifizieren und fortzubilden

• 4. Nach 2 Jahren sind die Arbeitsförderprogramme einer 
Evaluierung zu unterziehen, in der die Wirkungen des 
jeweiligen Programms, der verwaltungstechnische Ablauf  
sowie Vorschläge zur Fortentwicklung untersucht werden.



2.2. Barrierefreie Arbeitsstätten und Unternehmen

• Umfassende Barrierefreiheit ist Voraussetzung für 
uneingeschränk-te Teilhabe behinderter Menschen an der 
Gesellschaft, auch am Erwerbsleben. Im § 3a Abs. 2 der 
Arbeitsstättenverordnung ist geregelt, dass nur Arbeitgeber, 
die Menschen mit Behinderung beschäftigen, die 
Arbeitsstätten so einrichten und betreiben müssen, dass die 
besonderen Belange der Beschäftigten mit Behinderung im 
Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz berücksichtigt 
werden. 

• Diese Regelung ist aber auch geeignet, die Beschäftigung 
behinderter Menschen in Unternehmen, die bisher keinen 
Menschen mit einer Behinderung eingestellt haben, zu 
verhindern oder zumindest zu erschweren.



Forderungen:

1. Die Unternehmen sind gesetzlich zu verpflichten -
insbesondere bei Neubauten bzw. grundlegender 
Neustrukturierung  ihrer Unternehmen die Barrierefreiheit

herzustellen.
2. In der Automobilindustrie deuten sich erhebliche 
Neustrukturierungen mit Umbauten und Neubauten an. Hier 
könnte Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit demonstriert 
werden

3. Kleine und mittelständische Unternehmen sollten hierbei 
durch Förderprogramme unterstützt werden

4. Die Anbindung der Unternehmen an einen barrierefreien
ÖPNV ist zu sichern. 



2.3.  Das Steuerungs- und Anreizsystem von Beschäfti-
gungspflicht und Ausgleichsabgabe ist neu zu justieren

• Das bestehende Steuerungs- und Anreizsystem ist kritisch zu 
hinterfragen und zu überprüfen. Die mit der Senkung der 
Beschäftigungspflicht im Jahre 2000  verbundenen 
Erwartungen an das Handeln der Unternehmen haben sich 
nicht erfüllt.  

• Fast 20 Jahre nach der Senkung der Beschäftigungsquote sind 
Fortschritte im privaten Sektor marginal. 

• Hinzukommt: Die Ausgleichsabgabe, auch in ihrer Staffelung, 
hat ihre - schon damals geringe - Anreizwirkung insgesamt 
verloren



Die Fakten:

• die durchschnittliche Quote aller Arbeitgeber liegt seit 2013 
bei 4,7 %; sie sank 2017 aber wieder auf 4,6 %;

• die Zahl der Unternehmen, die keinen Menschen mit 
Beeinträchtigung beschäftigen betrug

2012 = 37.586 Arbeitgeber = 25,8 % aller Arbeitgeber

2017 = 42.218 Arbeitgeber = 25,6 % aller Arbeitgeber



Forderungen

• 1. Die Beschäftigungspflichtquote ist anzuheben!

• 2.  Eine erhebliche Anhebung in den einzelnen Stufen der 
Ausgleichsabgabe ist zur Wiederherstellung und Stärkung der 
Anreizfunktion dieses Instruments unerlässlich



2.4. Fördermöglichkeiten beim Übergang von der  
Schule  in  Ausbildung und Studium sind zu evaluieren 
und lebenswirklich zu gestalten

• Ausbildung und Bildung ist auch für Menschen mit Beeinträchtigungen die 
Grundvoraussetzung für den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt. Hier gab 
und gibt es noch erhebliche Barrieren, die das erschweren oder gar 
verhindern

• Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf ist 
der Wechsel von der Schule in den allgemeinen Arbeitsmarkt sogar fast 
unmöglich.

• Fakten:
a) sehr viele junge Menschen ohne Schulabschluss haben Förderschulen besucht

b) bei ca. 1,5 Millionen Ausbildungsplätzen insgesamt konnten bspw. nur ca. 6.700 
schwerbehinderte Jugendliche eine reguläre betriebliche Ausbildung im dualen 
System absolvieren

c) jungen Frauen mit Beeinträchtigungen steht beider Ausbildung eine sehr 
begrenzte Auswahl von Berufen zur Verfügung



• Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten der Weiterbildung 
behinderter Menschen bisher sehr eingeschränkt waren. Eine 
berufliche Neuorientierung wird Menschen mit 
Beeinträchtigungen meist verwehrt. Diese Praxis steht im 
Widerspruch zu den Anforderungen an Flexibilität und den 
ständigen Strukturwandlungen in der Wirtschaft. 

+  die Förderung der beruflichen Bildung endete beim ersten 
berufsfähigen Abschluss

+ oft scheitert bzw. scheiterte eine Ausbildung an der fehlenden 
Barrierefreiheit der Ausbildungsstätten

+ Reha-Träger förderten in der Regel die berufliche Ausbildung nicht 
aber ein Hochschulstudium (als Maßnahme der beruflichen 
Rehabilitation)

+ oft sind fehlende Unterstützungssysteme entscheidend für die 
Berufswahl bzw. für das Studium



• Anmerkung:
Ob das am 1.August 2019 in Kraft getretene Gesetz zur Anpassung der 
Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes an der nagelhaften 
Ausbildungssituation wesentliches ändert, ist zu prüfen.

Forderungen

• 1.Mit den Bundesländern sind Vereinbarungen zu treffen, auf deren 
Grundlage der Übergang von der Schule in ein Ausbildungsverhältnis bzw. zum 
Studium lebenswirklich gestalten und gefördert werden kann.

• 2. Lebenslanges Lernen ist wichtig und notwendig. Es ist sicherzustellen, dass 
ein angestrebter Berufswechsel gefördert wird

• 3. Die Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen ist vorrangig zu fördern 
und berufsbegleitende Fortbildung zu entwickeln. Dabei sind verbindliche 
Festlegungen für die betriebliche Ausbildung behinderter und 
schwerbehinderter Jugendlicher zu vereinbaren

• 4. Eine verbindliche Ausbildungsplatzquote, beginnend im Öffentlichen Dienst, 
sowie eine Ausbildungsplatzausgleichsabgabe sind zu prüfen. 
Fortbildungsprogramme in Unternehmen, Verwaltungen und Hochschulen zu 
Inklusionsanforderungen sind finanziell zu unterstützen.



3. Einige abschließende Bemerkungen

1. Zum Antragsentwurf der Fraktion

2. Inklusiver Arbeitsmarkt

3. Besondere Bedingungen/ Struktur der Wirtschaft



Vielen  Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!



Teilhabe mit LINKS: Gute Arbeit für Menschen 
mit Behinderungen – Werkstätten für 
behinderte Menschen

Philipp Hirth, BAG WfbM

Referent Politische Kommunikation

29. November 2019



Teilhabe mit LINKS

Werkstätten für behinderte Menschen

• Es gibt in Deutschland rund 700 Werkstätten

• Unterschiedliche Trägerschaft

• Unterschiedliche Historie

• Unterschiedliche Größe

• Unterschiedliche Rahmenbedingungen

Teilhabe mit LINKS, 29. November 20192



Teilhabe mit LINKS

Werkstätten für behinderte Menschen

• Sie bieten rund 310.000 Menschen mit Behinderungen 

Teilhabe am Arbeitsleben

• Menschen mit geistiger Behinderung

• Menschen mit psychischer Behinderung

• Menschen mit körperlicher Behinderung

• Schwerst- und mehrfach behinderte Menschen

• Frisch von der Schule bis kurz vor der Rente

Gemeinsam: Sie können nicht, noch nicht oder noch nicht 

wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt 

werden.

Teilhabe mit LINKS, 29. November 20193



Teilhabe mit LINKS

Werkstätten für behinderte Menschen

• Werkstätten haben mehrere Aufgaben

• Angemessene berufliche Bildung

• Vielfältige, arbeitsmarktnahe Beschäftigungsmöglichkeiten

• Leistungsangemessenes Entgelt

• Leistungsfähigkeit erhalten/erhöhen/wiedergewinnen

• Weiterentwicklung der Persönlichkeit

• Förderung des Übergangs geeigneter Personen auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt

Teilhabe mit LINKS, 29. November 20194



Teilhabe mit LINKS

Werkstätten für behinderte Menschen

• Werkstätten verändern sich unter dem Einfluss

• der gesellschaftlichen/fachlichen Debatte

• des Anspruchs der/der Haltung gegenüber den Menschen mit 

Behinderungen

Schonraum, Normalisierung, Integration, Inklusion

Teilhabe als Menschenrecht

Institutionalisierung, Ambulantisierung, Personenzentrierung

„Von der beschützenden Werkstatt zum Dienstleister der Menschen mit 

Behinderungen“

Teilhabe mit LINKS, 29. November 20195



Teilhabe mit LINKS

Werkstätten für behinderte Menschen

Werkstätten sind gesetzlich normiert vor allem im SGB IX 

und in der Werkstättenverordnung (WVO).

Bemerkenswert ist, dass die maßgeblichen Paragraphen und 

Verordnungen im Grunde teilweise seit Anfang der 80er 

Jahre weitgehend unverändert sind.

Teilhabe mit LINKS, 29. November 20196



Teilhabe mit LINKS

Werkstätten für behinderte Menschen

Fazit: Es gibt Reformbedarf. Aber es ist kompliziert.

Teilhabe mit LINKS, 29. November 20197



Teilhabe mit LINKS

Werkstätten für behinderte Menschen

Zu den Punkten aus dem Antrag:

• Immer mehr Menschen in Werkstätten

• Budget für Arbeit

• Arbeitnehmer/Arbeitnehmer ähnlich/Nachteilsausgleich

• Entgelt/tarifliche Entlohnung

• Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

• Bedarfsermittlung

• Bedarfsgerechte/personenzentrierte Finanzierung

Teilhabe mit LINKS, 29. November 20198



Gute Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen

29. November 2019



Zur Person

− Tobias Schmidt

− Hauptgeschäftsführer der BBW-Leipzig-Gruppe

− Sozialdiakonischer Unternehmensverbund mit 

mehr als 1000 Mitarbeitenden

− Arbeitsfelder: BBW, WfbM, Kita, Jugendhilfe, 

Schulen und Inklusionsbetrieben

− 2 Inklusionsbetrieben mit mehr als 100 Mitarbeitenden

− Gebäudereinigung, Speisenversorgung und Digitalisierung

− Inklusionshotel, Catering und Kantine, Veranstaltungsort



Inklusionsunternehmen:

− in erster Linie Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes, 

− müssen sich dem Wettbewerb mit anderen Unternehmen stellen 

− erfüllen sie jedoch einen besonderen sozialen Auftrag und übernehmen damit besondere 

gesellschaftliche Verantwortung 

− mindestens 30%, höchstens 50% ihrer Arbeitsplätze mit besonders betroffenen 

Schwerbehinderten nach § 215 SGB IX zu besetzen 

− Verwirklichung von inklusiver und gleichberechtigter Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt 

für schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Unterstützungsbedarf

− Mitarbeiter haben nicht den Status von Patienten oder Rehabilitanden 

− Mitarbeiter sind sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, die nach den gängigen 

Bestimmungen des Arbeits- und Tarifrechts beschäftigt werden

Quelle: www.bag-if.de

http://www.bag-if.de/


Inklusionsunternehmen:



Inklusionsunternehmen:



Inklusionsunternehmen:



Inklusionsunternehmen:

− unterschiedlich im Bundesgebiet verteilt

− Gründung und (Weiter-)Entwicklung sind maßgeblich von landespolitischen 

Entscheidungen beeinflusst

− die Länder haben individuelle Möglichkeiten, ergänzende Landesmittel zur Verfügung zu 

stellen und unterstützende Strukturen zu schaffen



Rahmenbedingungen von Inklusionsunternehmen am Bsp. Sachsen:

− Zuschüsse zu den notwendigen Investitionen der Arbeitsplatzausstattung der Mitarbeiter mit 

Behinderungen (maximal 70 % der zuwendungsfähigen Gesamt-kosten, maximal 30 TEUR 

pro Arbeitsplatz).

− Abgeltung eines besonderen Aufwandes, der dem Unternehmen durch die Beschäftigung 

einer Vielzahl von Menschen mit Behinderungen entsteht – als Pauschale pro Mitarbeiter 

der Zielgruppe pro Monat

− Ausgleich von bestehenden Minderleistungen und personellem Unterstützungs-bedarf für 

die Mitarbeiter der Zielgruppe – als Pauschale pro Mitarbeiter der Ziel-gruppe pro Monat.

− notwendige behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung

− betriebswirtschaftliche Beratung und Betreuung

− Quelle: www.ksv-sachsen.de

http://www.ksv-sachsen.de/


Die Zukunft der Werkstätten 
aus Sicht von Werkstatträte 

Deutschland e.V.

Vortrag von Hinrich Nannen

Teilhabe mit Links „Gute Arbeit für Menschen mit Behinderung“

Konferenz der Bundestagsfraktion Die Linke

29.11.2019, Berlin



Grundsätzlich

• Werkstatträte Deutschland e.V. vertritt 
folgende Ansichten:

– auch in Zukunft wird die Werkstattleistung für 
einen großen Teil der Menschen mit Behinderung 
genau der richtige Ort zum Arbeiten sein

– Werkstätten müssen sich aber weiterentwickeln… 



Wo sehen wir besonderen 
Entwicklungsbedarf?

• Werkstätten müssen offener und transparenter werden
• Werkstattbeschäftigte müssen besser entlohnt werden
• In Werkstätten muss es gute Bildungsangebote geben
• Die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Werkstatträten 

müssen noch stärker ausgebaut und in allen 
Werkstätten gelebt werden

• Werkstätten müssen mit der Zeit gehen 
(Digitalisierung) und dürfen dabei den Menschen nicht 
vergessen

• Übergänge fördern durch bessere Kommunikation und 
Information



Was machen wir?

• Wir haben zu den Themen Entgelt und Bildung 
Positionspapiere geschrieben

• Wir arbeiten gemeinsam in unserer Projekt AG 
zum Thema „Zukunft der Arbeit für Menschen 
mit Behinderung“

• Wir entwickeln ein Schulungskonzept für 
Werkstatträte, um Werkstatträte zu stärken

• uvm. 



Unsere Ideen und Gedanken 
zur Zukunft der Werkstätten



Position „Basisgeld“

• Basisgeld

– Alles aus einer Hand

– Ein Grundbetrag, von dem man gut leben kann

– Ein Betrag, durch den Anerkennung und Respekt 
ausgedrückt wird

– Basisgeld wäre eine Reform im Entgeltsystem hin 
zu mehr Gerechtigkeit und hin zu mehr Teilhabe



Position „Bildung“

• In der WfbM sollen richtige 
Berufsausbildungen angeboten werden

• Eine Berufsausbildung in der WfbM soll 
freiwillig sein

• Die Ausbildung soll personenzentriert sein

• Die Ausbildungen sollen einem einheitlichen 
Konzept zugrunde liegen

• …



Stärkung von Werkstatträten

• Werkstatträte müssen gute Schulungen 
erhalten

• Aktuell erstellt Werkstatträte Deutschland e.V. 
ein Konzept für die Schulung von 
Werkstatträten

• Es soll „von Werkstatträten für Werkstatträte 
sein“



Digitalisierung

• Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
machen auch vor der Werkstatt nicht halt

• Wir denken, dass gerade Menschen mit 
Behinderung vom Fortschritt profitieren 
können (spannendere Arbeiten, Ermöglichung 
von Teilhabe am Arbeitsleben!)

• Wir möchten diesen Prozess mitgestalten 



Übergänge auf den 
Arbeitsmarkt (Kommunikation)

• Wir sind für ein vielfältiges Angebot an 
Möglichkeiten zur Arbeit für Menschen mit 
Behinderung

• Wir unterstützen die bestehenden Angebote, wie 
Budget für Arbeit, Integrationsunternehmen,…

– Wir fordern, dass hier eine bessere Kommunikation 
und Absprache zwischen den Akteuren stattfindet

– Wir fordern, dass Werkstattbeschäftigte besser 
informiert werden



Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!

www.werkstatträte-deutschland.de

© Grafiken: Reinhild Kassing



Wer sind die AGSV 

Länder? 
Die Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretung  

der 16 Bundesländer in den Länderverwaltungen. 

Wie viele Schwerbehinderte Menschen (SBM)? 

ca. 130.000  

werden von 3000 Schwerbehindertenvertretungen (SBV) betreut! 
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Warum sind 2 ½ mal so viele 

Schwerbehinderte Menschen arbeitslos 

wie Nichtbehinderte 

12% SBM, 5% Nicht-SBM? 

 • Das kann daran liegen, dass der GdB-Wert in der Bewerbung steht. 

• Das kann an der Bestenauslese bei den Einstellungsverfahren liegen. 

Beispiele 

• Die Schwerbehindertenvertretung besitzt kein Vetorecht. 

Erklärung 

Copyright: Andreas Beck  Hochschule Darmstadt  Schöfferstr. 8  64295 Darmstadt 



Was ist zu tun? 
 • Wiedereinsetzung des §165 SGB IX bei interner Stellenbesetzung von 

Stellen muss die Meldung an die Agentur für Arbeit gehen, damit 

Schwerbehinderte Menschen sich bewerben können. 

 

• Anhörung muss durch Mitbestimmung ersetzt werden. 

  

• Eine Maßnahme kann ohne Mitwirkung der Schwerbehindertenvertretung 

nicht vollzogen werden. 

  

• Wenn es zu keiner Einigung kommt – Einrichtung einer Stufenvertretung. 
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• Bei Gesetzesverstößen müsste der Schwerbehindertenvertretung 

nach § 178 ein Klagerecht eingeräumt werden. 
 

Derzeit gibt es nur das Individualrecht nach § 164 Abs.1, 4,  

was aus Angst oft nicht von den Betroffenen in Anspruch 

genommen wird. 

 

• Starke Erhöhung der Ausgleichsabgabe wie im Arbeitsentwurf 

vom 17.09.2019 gefordert. 

 

• Die Ordnungswidrigkeiten nach § 238 sind beim Zoll anzusiedeln. 

Die Landesarbeitsämter verhängen gegen die Arbeitgeber keine 

Bußgelder, weil sie ja arbeitslose Schwerbehinderte Menschen 

vermitteln wollen und somit abhängig sind. 
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• Stufenweise Freistellung der Schwerbehindertenvertretung nach 

dem Vorbild der hessischen Teilhaberichtlinien 

 (Grundfreistellung von 20% von 5-20 SBM, Erhöhung von jeweils 

10% für weitere 10 SBM) 

  

• Zuletzt sollte die Wahlordnung der heutigen Zeit angepasst werden 

(IT, E-Mail) z.B. sollten Wahlaushänge, Wahlausschreibungen 

möglich sein. 
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Die SBV braucht endlich  

die gleichen Rechte  
wie  

die Personalvertretungen  
und 

die Gleichstellungsbeauftragten. 

 

 

 

 

Copyright: Andreas Beck  Hochschule Darmstadt  Schöfferstr. 8  64295 Darmstadt 



 
 
 

Die SBV sollten als Fachexperten  
für Inklusion und BEM  

in der Arbeitswelt anerkannt werden. 
Man sollte nicht über SBM sondern mit SBM 

und den SBV sprechen. 
 

 

 

Beispiel: 
 

6. Versorgungsmedizinverordnung 

Nur durch die bundesweite Mobilisierung der Verbände und SBV ist es zu 

dem Anhörungsverfahren durch das BMAS gekommen. 

Hätte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

frühzeitig mit den Verbänden und SBV gesprochen, 

wäre eine akzeptable Verordnung herausgekommen. 
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Gibt es Fragen? 

 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 2018 nach § 167 Abs. 2 SGB IX

Hinweise zum Ausfüllen der Tabelle:

Die Beantwortung aller Fragen bezieht sich auf die Gruppe nach § 167 Abs. 2 SGB IX, also alle Fälle, in denen Krankheit über sechs Wochen im Jahr besteht. 

Grundlage für die Bestimmung des prozentualen Anteils ist die Gesamtbeschäftigtenzahl der Anzeige 2018 (Schwerbehindertenanzeige) nach § 167 Abs. 2 SGB IX

Bitte nehmen Sie eine Aufsplittung der Zahlen in "Menschen mit Behinderungen (MmB)" und "Menschen ohne Behinderungen (MoB)" vor, wobei Sie sich an dem eingefügten Beispiel orientieren mögen

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

4940

34 

Person

en 

(0,69% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

270 

Personen 

(5,47% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

schriftliche 

Kontaktaufna

hme, 

Einzelgesprä

che, 

Informations- 

und 

Beratungsge

spräche mit 

Personal 

und/oder 

Schwerbehin

dertenver-

tretung, 

Sozial- und 

Konfliktberat

ungsstelle, 

Betriebsarzt 

sowie 

Integrationsa

mt und 

Intergrationsf

achdienst

21 Personen (0,43% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

129 

Personen 

(2,61% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

10 Personen 

(0,20% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

249 

Personen 

(5,04% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

In diesen 

Fällen gab 

es 

anderweitige

n Konatkt 

sowohl von 

Seiten des 

Personaldez

ernates als 

auch 

Personalrat 

oder Sozial- 

und 

Konfliktberat

ungs-stelle

Dezernat Personal- 

und 

Rechtsangelegen-

heiten

Ja; Diensstelle, 

Betriebsarzt, Sozial- 

und 

Konfliktberatungs-

stelle

Begleitung während 

der 

Wiedereingliederung; 

aber auch 

ergänzende 

Gesprächstermine, 

Beratung und 

ständige 

Ansprechbereitschaft 

des BEM-Teams für 

betroffene 

Mitarbeiter/innen

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

4677

112 

Person

en 

(2,39% 

der 

Gesamt-

beschäft

igtenzah

l)

379 

Personen 

(8,10% der 

Gesamt-

beschäftigte

nzahl)

Gespräche 

mit 

Beschäftigte

n zur 

Arbeitssituati

on. In einigen 

Fällen gelang 

durch 

Umsetzung 

(auf 

leidensgerec

hte 

Arbeitsplätze

) eine 

vollständige 

Integration 

der 

MitarbeiterIn

nen. 

Naturgemäß 

ist das 

Potenzial zur 

Umsetzung 

auf andere 

Stellen 

beschränkt, 

so dass in 

erster Linie 

Verbesserun

gen durch 

Gespräche 

und entspr. 

Schärfung 

10 Personen (0,21% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

7 Personen 

(0,15% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

3 Personen 

(0,06% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

3 Personen 

(0,06% der 

Gesambe-

schäftigten-

zahl)

Kein 

Wunsch der 

BEM-

Berechtigten

; Verrentung 

der 

Berechtigten

Personal-

management und 

Personal-

entwicklung

Fallbezogene 

Zusammensetzung 

des BEM-Teams 

unter Hinzuziehung 

relevanter Personal-

vertretungen



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

3131

100 

Person

en 

(3,13% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

249 

Personen 

(7,95% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Moderierte 

Gespräche, 

"Runde 

Tische", 

Beratungsge

spräche, 

stabilisierend

e Gespräche, 

Arbeitsplatzb

egehungen, 

Arbeitsplatza

usstattungen

, 

Teambildung

sprozesse, 

Coaching, 

Begleitung 

Wiedereingli

ederung, 

Zusammenar

beit mit 

Integrationsa

mt, 

Rentenversic

herungsträge

r und 

Unfallkasse, 

Übergang ins 

Konfliktmana

gementmode

ll, 

Vermittlung 

von 

38 Personen (1,21% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

37 

Personen 

(1,18% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

32 Personen 

(1,02% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

24 

Personen 

(0,77% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Kündigung 

durch AN, 

Auflösungsv

ertrag, 

Schwangers

chaft, 

Mutterschut

z, 

Freistellungs

phase ATZ, 

Ablauf 

Befristung, 

Ablehnung 

des 

Angebots 

nach 

Erstgespräc

h (bereits in 

psych. oder 

ärztl. 

Behandlung)

, Erkrankung 

kein 

Zusammenh

ang mit 

Arbeitssituat

ion, 

Maßnahmen 

zur 

Wiedereingli

ederung 

durch 

Krankenkas

BEM-Koordinatorin 

Personalabteilung

Die BEM-Verfahren 

werden von einer 

externen 

Sozialberatung 

durchgeführt. Ein 

"BEM-Team" kommt 

zusammen beim 

Maßnahmenvorschl

ag der externen 

Beratung zur 

Durchführung eines 

"Runden Tisches" 

bei dem die/der MA 

die 

Zusammensetzung 

bestimmt. Dass die 

Betreuung der BEM-

Verfahren durch 

eine externe 

Sozialberatung 

stattfindet, wird von 

den MA als sehr 

positiv zurück 

gemeldet, da hier 

das Vertrauen in 

Diskretion und 

individueller 

Unterstützung groß 

ist.

Begleitung der BEM-

Verfahren durch 

externe 

Sozialberatung, 

Zusammenspiel von 

internen und externen 

Akteuren 

(Unfallkasse, 

Integrationsamt, 

Betriebsäztlicher 

Dienst, etc.), 

moderierte 

Gespräche zwischen 

Vorgesetzten und MA, 

Unterstützung durch 

Personalabteilung, 

feste Ansprechpartner

3849

91 

Person

en 

(2,36% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

201 

Personen 

(5,22% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Beratungsge

spräche, 

Begleitung 

durch 

Konfliktberat

ung und 

Personalarzt

20 Personen (0,52% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

109 

Personen 

(2,83% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

19 Personen 

(0,49% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

104 

Personen 

(2,70% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Notwendigk

eit nicht 

gegeben, 

Erkrankung 

hatte keinen 

Zusammenh

ang zur 

Arbeit

BEM-Team

Mitarbeiterin der 

Personalabteilung, 

SchwbV, PR, 

Betriebs- und 

Personalarzt

Gut begleitete 

Wiedereingliederung, 

bessere techische 

Ausstattung, 

Umsetzung



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

178

3 

Person

en 

(1,69% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

5 Personen 

(2,81% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Telefonate, 

Schriftwechs

el, 

persönliche 

Gespräche

1 Person  (1,78% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

0 Personen 

(0% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

1 Person 

(1,78% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

0 Personen 

(0% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Leitung 

Personalservice und 

Organisation

Der BEM-Prozess 

ist im Aufbau. Ein 

BEM-Team wird 

angestrebt.

Gespräche; 

stufenweise 

Wiedereingliederung

112

3 

Person

en 

(2,68% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

2 Personen 

(1,79% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Keine

0 Personen (0% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

0 Personen 

(0% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

0 Personen 

(0% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

0 Personen 

(0% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Mitarbeiter_i

n sind 

genesen, 

gehen 

zeitnah in 

Altersrente 

und sind 

verstorben

Das durch die 

Hochschulleitung 

entwickelte Konzept 

befindet sich in der 

Umsetzung

Das BEM-Team wird 

auf Wunsch der/des 

Betroffenen 

zusammengesetzt

Die stufenweise 

Wiedereingliederung 

nach § 28 SBG IX/ § 

74 SBG V hat sich als 

effektiv erwiesen

1103

11 

Person

en (1% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

81 Personen 

(7,34% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Alle 

Personen 

wurden 

angeschriebe

n und die 

Möglichkeit 

der 

Teilnahme 

an einem 

BEM-

Verfahren 

angeboten.

3 Personen (0,27% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

17 

Personen 

(1,54% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Keine 

Angabe, da 

keine 

dauerhafte 

Abwesen-heit 

vorlag

Keine 

Angabe, da 

keine 

dauerhafte 

Abwesen-

heit vorlag

Personalabteilung, 

BEM-Pool-Mitglieder 

und externer Berater

Ja, es besteht aus 

der/dem BEM-

Berechtigten, einem 

externen Berater, 

einem Mitglied des 

Personalrats, einer 

Beschäftigten als 

Vertretung der 

Dienststelle und auf 

Wunsch des BEM-

Berechtigten einem 

Vertreter für die 

SBV.

883

22 

Person

en

(3% der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

67 Personen

(8 % der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

BEM noch im 

Aufbau, ab 

2019 werden 

alle 

betroffenen 

angeschriebe

n

6 Personen

(0,8% der Gesamtbe-

schäftigten-zahl)

17 

Personen

(2% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

1 Person

(0,1% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

2 Personen

(0,2% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

BEM-Beaufragte 

50% freigestelllt; 

Beauftragter 

Arbeitsschutz 

erläutert BEM in 

Unterweisungen

BEM-Beauftragte + 

2 Vertreterinnen PR-

Mitglied, 

Beauftragter 

Arbeitsschutz

Elek. 

höhenverstellbare 

Schreibtische,

 Umsetzungen auf 

angepasste 

Arbeitsplätze

Unterstützung durch 

betriebsärztlichen 

Dienst



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

680

11 

Person

en 

(1,6% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

39 Personen 

(5,7% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Betriebliche 

Wiedereingli

ederung, 

Arbeitszeitre

duzierung,

Änderung 

der 

Arbeitsaufga

ben, 

Versetzung, 

individuelle 

Beratung zu 

Selbstregual

ationskonzep

ten/ 

Selbstwirksa

mkeitsstrateg

ien, 

Vermittlung 

in ambulante 

Versorgung/

Strukturen, 

Schaffung 

von 

Ruhemöglich

keiten für 

chronisch 

kranke 

Menschen 

6 Personen (0,9% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

11 

Personen 

(1,6% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

5 Personen 

(0,7% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

11 

Personen 

(1,6% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Kein Bedarf, 

keine 

Kausalität 

zwischen AU 

und 

Arbeitsplatz, 

einmaliger 

Gesprächsb

edarf,

AU aufgrund 

von 

Schwangers

chaft

Personalmanage-

ment

Es besteht ein 

Integrationsteam. 

Das Kernteam setzt 

sich aus folgenden 

Mitgliedern 

zusammen:

BEM-Beauftragte, 

BEM-Koordinatorin, 

Personalrat, 

Schwerbehinderten-

vertretung

Betriebliche 

Wiedereingliederung, 

Arbeitszeitreduzierung

,

Selbstregualationskon

zepte/

Selbstwirksamkeitsstr

ategien, 

Schaffung von 

Ruhemöglichkeiten 

für chronisch kranke 

Menschen 

Round table (alle 

Akteure an einem 

Tisch)

1189

25 

Person

en 

(2,10% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

91 Personen 

(7,65% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Gespräche 

mit Kollegen 

und 

Vorgesetzten

, ggf. 

Umgestaltun

g bzw. 

Verlegung 

Arbeitsplatz, 

Änderung 

von 

Aufgaben

3 Personen (9,25% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

12 

Personen 

(1,0% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

2 Personen 

(0,17% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

7 Personen 

(0,59% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Hilfe/ 

Unterstützun

g nicht 

gewünscht 

bzw. nicht 

erforderlich

BEM-Beauftragte

Je 2 BEM 

Beauftragte an den 

Standorten Gießen 

und Friedberg

Einschaltung des 

Betriebsarztes, 

intensive Gespräche 

mit allen  Beteiligten 

(einschließlich 

Vorgesetzte, 

Personalleitung und 

Personalverantwortlic

he)



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

893

14 

Person

en  

(1,6% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

63 Personen 

(7% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Kontaktaufna

hme mit den 

Berechtigten 

durch Briefe, 

persönliche 

Gespräche, 

Maßnahmen 

der 

Wiedereingli

ederung

14 Personen (1,6% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

63 

Personen 

(7% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

10 Personen 

(1% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

55 

Personen 

(6,2% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

                             

BEM - Team 

4 BEM 

Ansprechpartner + 

Leitung Abteilung 

Personal/Recht

BEM-Berechtigte 

schätzen persönliche 

Gespräche mit den 

Ansprechpartnern.

493

12 

Person

en  

(2,43% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

31 Personen  

(6,29% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Erstgespräch

e

Kur/Reha

Wiedereingli

ederung

Arbeitszeitre

duzierungen 

(seitens der 

MA)

5 Personen  (1,01% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

8 Personen  

(1,62% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl) 

3 Personen  

(0,61% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

8 Personen  

(1,62% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl) 

MA 

antwortet 

nicht.

MA 

verzichtet 

auf eine 

BEM-

Teilnahme.

Ausbildungs

ende

Vertragsabla

uf

Kündigung

Rente 

wegen voller 

Erwerbsmin

derung auf 

Zeit.

Rente

Tod

Auswertung im 

Personalmanageme

nt.

Koordinierung der 

begleitenden 

Prozesse künftig im 

Gesundheitsmanage

ment.

BEM-Team

Gesundheitsmanag

ement

PR

SBV

GSB

Wiedereingliederung

Begleitende 

Gespräche

Hilfsmittel

Arbeitsplatzumsetzun

g

Berücksichtigung 

gesundheitlicher 

Einschränkungen bei 

der Arbeitseinteilung.

14 0 0 0 0 0 0



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

272

9 

Person

en 

(3,31% 

der 

Gesamt

be-

schäftig

en-zahl)

21 Personen 

(7,72% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Bei 5 

Personen 

wurden BEM-

Gespräche 

angeboten.

1 Person (0,37% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

3 Personen 

(1,10% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

0% 0%

Die 

Ursachen 

der 

Erkrankunge

n sind 

weitgehend 

bekann und 

nicht 

veränderbar 

(z.B. 

chronisch, 

langwierige 

Erkrankunge

n, OPs oder 

bedingt 

durch 

langjährigen 

Verschleiß.

Zentralabteilung

Nein, derzeitige 

Handhabung läuft 

für alle Beteiligten 

zufriedenstellend.

Nein

146

7 

Person

en 

(4,79% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

6 Personen 

(4,11% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Gesprächsan

gebote, 

arbeitsmedizi

nische 

Begehung 

der 

Arbeitsplätze

, 

Neuanschaff

ung Mobiliar

0 Personen (0,00% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

0 Personen 

(0,00% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

7 Personen 

(4,79% der 

Gesamtbe-

schäftigtenza

hl)

6 Personen 

(4,11% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Die 

Aufnahme 

eines 

Verfahrens 

wurde von 

den 

Betroffenen 

abgelehnt.

Referatsleitung 

Verwaltung der 

Präsidialabteilung

Nein, wegen der 

bisher geringen 

Anzahl von 

Verfahren

Arbeitsmedizinische 

Begehung sowie die 

Neubeschaffung von 

Mobiliar und anderen 

Hilfen

77

5 

Person

en 

(6,49% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

13 Personen 

(16,88% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

BEM-

Infomations- 

und 

Beratungsge

spräche, 

zusätzlich: 

Mitarbeiterge

spräche, 

Jahresgespr

äche, 

Begleitung 

durch 

Integrationsdi

enst

1 Person (1,29% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

2 Personen 

(2,59% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

5 Personen 

(6,49% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

13 

Personen 

(16,88% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

BEM-

Maßnahmen 

wurden 

dann nicht 

angeboten, 

wenn z.B. 

bereits ein 

erfolgreicher 

Berufswiede

reinstieg 

erfolgt war 

oder ein 

früheres 

BEM-

Verfahren 

noch lief.

HLA-Referat 11 

(Personalreferat) in 

Rücksprache mit AL 

2 

BEM-Verfahren wird 

durch die 

Personalabteilung 

gesteuert; 

Eingeladene haben 

Möglichkeit, 

Funktionsträger und 

Vertrauenspersonen 

nach eigener Wahl 

hinzuzuziehen; 

Einrichtung eines 

BEM-Teams für das 

Hess. Landesarchiv 

in Vorbereitung

Vom Einzelfall 

abhängig



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

31

2 

Person

en 

(6,54% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

6 Personen 

(19,35% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

BEM-

Informations- 

und 

Beratungsge

spräche 

1 Person (3,23% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

2 Personen 

(6,45% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

1 Person 

(3,23% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

1 Person 

(3,23% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

BEM-

Angebot 

abgelehnt

Hessisches 

Landesarchiv, 

Zentraler Dienst 

Personal + Leitung 

HStAD

Bei der Einladung 

zum BEM-Gespräch 

haben die 

Eingeladenen die 

Gelegenheit, 

bestimmte 

Funktionsträger und 

Vertrauenspersonen 

hinzuzuziehen. 

Einrichtung eines 

BEM-Teams für das 

Hess. Landesarchiv 

in Vorbereitung

Nein

73

4 

Person

en 

(5,47% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

6 Personen 

(8,21% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

BEM-

Informations- 

und 

Beratungsge

spräche 

2 Personen

(2,73% der Gesamtbe-

schäftigten-zahl)

3 Personen

(4,10% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

2 Personen

(2,73% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

3 Personen

(3,23% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

teilw. BEM-

Angebot 

abgelehnt; 

teilw. keine 

Einladungen

, weil 

vollständig 

genesen 

oder  

Ruhestand 

bevorstehen

d

Hessisches 

Landesarchiv, 

Zentraler Dienst 

Personal 

BEM-Verfahren wird 

durch die 

Personalabteilung 

gesteuert; 

Eingeladene haben 

Möglichkeit, 

Funktionsträger und 

Vertrauenspersonen 

nach eigener Wahl 

hinzuzuziehen. 

Einrichtung eines 

BEM-Teams für das 

Hess. Landesarchiv 

in Vorbereitung

Stufenweise 

Betriebliche 

Wiedereingliederung



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

79

2 

Person

en 

(2,53% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

9 Personen 

(11,39% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Alle 

betreffenden 

Mitarbeiter 

wurden 

angeschriebe

n mit der 

Aufforderung 

zur 

Teilnahme

3 Personen (3,7% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

6 Personen 

(7,5% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

1 Person 

(1,26% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

4 Personen 

(7,5% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

3 Personen 

haben BEM-

Verfahren 

abgelehnt; 2 

Personen 

sind 

ausgeschied

en; 2 

Personen 

benötigen 

keine 

Maßnahmen 

(Privat-

Unfall/OP, 

sind wieder 

voll 

einsatzbereit

; sowie 4 

laufende 

Verfahren

BEM-Beauftragter

Ja, BEM 

Beauftragter,  

Personalrats-

vorsitzende, 

Schwerbehinderten-

vertrauensfrau

Gespräch mit 

Beteiligung eines 

Arztes (MAS) sowie 

der 

Abteilungsleiter/innen, 

um kurzfristig erste 

Maßnahmen einleiten 

zu können

255

9 

Person

en 

(3,52% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

52 Personen 

(20,39% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

* Einladung 

zum

 BEM-

Gesprächen, 

* 

Durchführun

g von 

BEM-

Gesprächen

5 Personen (1,96% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

18 

Personen 

(7,06% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

5 Personen 

(1,96% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

18 

Personen 

(7,06% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Von den 

anderen 

Personen 

wurde das 

BEM-

Gespräch 

abgelehnt 

bzw. sind 11 

Beschäftigte 

zwischenzeit

lich durch 

Fristablauf, 

Rente o.a. 

ausgeschied

en.

Dienststelle
Ja.Verwaltungsleitun

g,PR, FB, SBV
Nein



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

54

2 

Person

en 

(3,7% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

7 Personen 

(12,96% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Wiedereingli

ederung

1 Person (1,85% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

3 Personen 

(5,56% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl))

1 Person 

(1,85% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

3 Personen 

(5,56% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Kein Bedarf/ 

Interesse 

der 

Beschäftigte

n

Personalrat/ 

Dienststellenleitung 

im Rahmen der 

Gespräche nach § 

60,4 HPVG

Fallweise aus 

Personalrat/ 

Dienststellenleitung

Nein

546

18 

Person

en 

(3,30% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

97 Personen 

(17,77% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Gesprächsan

gebote

8 Personen (1,47% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

16 

Personen 

(2,93% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

8 Personen 

(1,47% der 

Gesamtbe-

schäftigtenza

hl)

16 

Personen 

(2,93% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Langzeitkran

ke, Reha, 

kein 

Interesses 

des 

Arbeitnehme

rs

Sachbearbeiterin

1 Person der 

Arbeitgeberseite, 

Beauftragte des 

Arbeitgebers für 

Menschen mit 

Behinderung, 

Vertreter des 

Personalrats

Gespräche, 

Umsetzung, 

Hilfsmittel

542

8 

Person

en

(1,47% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

46 Personen

(8,48% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

8 Personen

(1,47% der Gesamtbe-

schäftigten-zahl)

13 

Personen

(2,39% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

8 Personen

(1,47% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

13 

Personen

(2,39% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

552

20 

Person

en 

(3,62% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

100 

Personen 

(18,12% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Angebot 

BEM-

Gespräch, 

daraus 

folgend 

individuelle 

Einzelmaßna

hmen, 

allgemein 

und für alle 

Beschäftigte

n zugänglich: 

Angebot von 

Fort- und 

Weiterbildun

g und 

Gesundheits

angeboten 

wie bspw. 

Yogakursen, 

Seminaren 

zum Thema 

Stress

4 Personen (0,72% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

3 Personen 

(0,54% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

4 Personen 

(0,72% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

3 Personen 

(0,54% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Beschäftigte 

lehnten das 

Gespräch 

als nicht 

notwendig 

ab oder es 

erfolgte 

keine 

Reaktion 

aufgrund 

des BEM-

Anschreiben

s durch die 

jeweiligen 

Beschäftigte

n

Personalsachbe-

arbeiter werten aus, 

welche MA betroffen 

sind und 

organisieren - wenn 

gewünscht - das 

Erstgespräch. Um 

alles Weitere 

kümmert sich das 

Integrationsteam

Ja, bestehend aus 

Personalleitung, 

einem Mitglied des 

Personalrats und 

drei Beschäftigten 

aus den Bereichen 

Orchester & 

Technische 

Abteilung 

(Festlegung 

innerhalb der DV 

"BEM")

Aufgrund der 

Unterschiedlichkeit 

der Fälle kann hier 

keine allgemeine 

Aussage getroffen 

werden

6 0 0 Kein Bedarf 0 0 0 0 Kein Bedarf
Die Leitung/ 

Direktorin

Nein, Dienststelle zu 

klein
-

16

1 

Person 

(6,25% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

1 Person 

(6,25% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

0% 0%
Personalsach-

bearbeiter
Nein



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

41

1 

Person 

(2,44% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

0 Personen 

(0% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Langsamer, 

stufenweise 

gesteigerter 

Wiedereinsti

eg nach 

Wiedereingli

ederungspla

n mit klarer 

Aufgabenabg

renzung und 

geringerem 

Aufgabenfeld

, erstellt in 

Gesprächen 

und 

regelmäßige

n 

Feedbacksch

leifen in 

Zusammenar

beit mit dem 

Integrationsdi

enst.

1 Person (2,44% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

0% 0% 0% Kanzlerin

Kanzlerin, 

Personalratvertretun

g und jeweilige 

Abteilungsleitung

Nein

229

18 

Person

en 

(7,86% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

21 Personen 

(9,17% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

17 Person (7,42% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

21 

Personen 

(9,17% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

15 Personen 

(6,55% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

20 

Personen 

(8,73% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Verstorben 

und Fehlen 

aufgrund 

schwerer 

Langzeiterkr

ankung

Personalabteilung

Personalreferat, 

Vertrauensperson 

schwerbehinderter 

Menschen, 

Personalrat, 

Frauenbeauftragte, 

Suchtbeauftragter, 

Inklusionsbeauftragt

er, CCP-Leitung

Nein



Gesamtbe-

schäftigten-

zahl 2018

Welche 

Maßnahmen 

wurden 

ergriffen?

Soweit 

keine BEM-

Maßnahme

n 

durchgefüh

rt     

wurden, 

warum?

Wer kümmert sich 

um die BEM-

Organisation?

Gibt es ein BEM-

Team? Wenn ja, 

wie ist es 

zusammengesetzt? 

Wenn nein, warum 

nicht?

Hat sich im Rahmen 

ihres BEM-

Konzeptes eine 

Maßnahme als 

besonders effektiv 

erwiesen? Wenn ja, 

welche?

MmB MoB MmB MoB MmB MoB

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil 

der Personen, der 

die Voraussetzungen 

im Kalenderjahr 2018 

erfüllt (gemessen an 

der Gesamt-

beschäftigtenzahl)?

Wieviele Personen haben das 

Angebot für ein BEM-Verfahren 

angenommen? (Kopfzahl & 

prozentualer Anteil an der 

Gesamtbeschäftigtenzahl)

Wie hoch ist der 

prozentuale Anteil der 

Personen, bei denen das 

BEM mit der 

vollständigen Rückkehr 

an    den Arbeitsplatz 

abschloss?

4763

39 

Person

en 

(0,82% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

197 

Personen 

(4,14% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Ergonomisch

e/ 

arbeitssicher

heitstech. 

Anpassunge

n, 

Begehungen, 

Rehamaßna

hmen, 

interner 

Stellenwechs

el, Wechsel 

d. 

Räumlichkeit

en, stufenw. 

Wiedereingli

ederung, 

Gesundheitsf

ördernde 

Kurse, 

Stundenredu

ktion, 

Abgleich von 

Arbeitsprofil 

und 

Fähigkeiten/

Fertigkeiten, 

Weiterbildun

gen, 

Anpassung 

von 

Arbeitsaufga

ben  

35 Personen (0,73% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

176 

Personen 

(3,7% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

20 Personen 

(0,42% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

103 

Personen 

(2,16% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Fehlende 

Einwilligung 

des 

Mitarbeiters, 

BEM nicht 

notwendig 

wg. 

Erkrankungs

form (z.B. 

Armbruch)

Referent BEM & 

BGM

Der Referent BEM & 

BGM ist der BEM-

Beauftragte. Im 

Zuge des BEM hat 

der betroffene 

Mitarbeiter die 

Möglichkeit ein sog. 

Integrationsteam zu 

bilden. Hierfür 

vorgesehen sind: 

Personalrat, 

Schwerbehindertenv

ertretung, 

Vorgesetzte, 

Betriebsarzt, 

Frauenbauftragte 

und eine anderere 

Person des 

Vertrauens.  

Stufenw. 

Wiedereingliederung 

bei gleichzeitiger 

Anpassung/Klärung 

der Tätigkeiten des 

Betroffenen.  

5410

44 

Person

en 

(0,81% 

der 

Gesamt

be-

schäftigt

en-zahl)

586 

Personen 

(10,83% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Umsetzung, 

stufenweise 

Wiedereingli

ederung, 

Arbeitszeitan

passung, 

Bereitstellun

g von 

Hilfsmitteln, 

Hospitatione

n, Berentung

42 Personen (0,78% der 

Gesamtbe-schäftigten-

zahl)

386 

Personen 

(7,14% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

42 Personen 

(0,78% der 

Gesamtbe-

schäftigtenza

hl)

375 

Personen 

(6,93% der 

Gesamtbe-

schäftigten-

zahl)

Es bestand 

kein 

kausaler 

Zusammenh

ang mit dem 

Arbeitsplatz, 

eigene 

Kündigung, 

Kündigung 

durch den 

Arbeitgeber 

und Rente

Dezernat 2 - BEM-

Beauftragter und 

Inklusionsbeauftragt

er

Es gibt zurzeit kein 

BEM Team. Die DV 

BEM sieht ein BEM 

Team nicht vor. An 

einer neuen DV 

BEM wird zurzeit 

gearbeitet.

Zusammenarbeit mit 

dem 

Betriebsärztlichen 

Dienst, Personalrat, 

Integrationsamt, DRV,

Integrationsfachdienst 

Schwerbehindertenve

rtretung, FASI



Die WMVO – Wo sehen wir 
weiteren Entwicklungsbedarf?

Vortrag von Kristina Schulz

„Teilhabe mit LINKS - Gute Arbeit für Menschen mit Behinderung“

Konferenz der Bundestagsfraktion DIE LINKE, Berlin 29.11.2019



Was ist die WMVO?

• Die Werkstättenmitwirkungsverordnung
(WMVO) regelt die Rechte und Pflichten des 
Werkstattrates in der WfbM

• Die WMVO existiert seit 2001 und ist 2017 
geändert worden  

• Viele Jahre hat Werkstatträte Deutschland auf 
die Reform der WMVO hingearbeitet.



Die WMVO – Die Anzahl der 
Werkstatträte

• Neu seit 2017:

- bis zu 200 Wahlberechtigten 3 Mitglieder

- 201 bis 400 Wahlberechtigten 5 Mitglieder

- 401 bis 700 Wahlberechtigten 7 Mitglieder

- 701 bis 1.000 Wahlberechtigten 9 Mitglieder

- 1001 bis 1.500 Wahlberechtigten 11 Mitglieder 

- mehr als 1.500 Wahlberechtigten 

13 Mitglieder

Das finden wir gut!



Die WMVO - Mitbestimmung

• Neu seit 2017:

– Stärkung der Werkstatträte durch Mitbestimmungsrechte

– Werkstatträte haben u.a. Mitbestimmung bei:
- Verpflegung
- Beginn und Ende der Arbeitszeit, Pausen…
- Arbeitsentgelten und Entlohnungs-

grundsätzen
- der Urlaubsplanung
- technische Einrichtungen, die der 

Überwachung dienen
- Fort- und Weiterbildung

Hier sehen wir Verbesserungsbedarf!



Die WMVO - Mitbestimmung

• Unsere Forderung:

Es darf keine Möglichkeit geben die 
Mitbestimmung auszuhebeln (vgl. § 5 (5) 
WMVO)



Die WMVO - Mitwirkung

• Mitwirkungsrechte bleiben bestehen bei:

- Der Verwendung von Arbeitsergebnissen

- Der Verhütung von Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten

- Der Förderung des Übergangs auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt

- Der Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitskleidung…

- Der Umsetzung von Beschäftigten

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Wir fordern Mitbestimmungsrechte in diesen 
Bereichen!



Die WMVO - Vermittlungsstelle

Neu seit 2017:
- bei Streit kann der Werkstattrat und 

die Werkstatt die Vermittlungsstelle 
anrufen

- Die Vermittlungsstelle erarbeitet eine 
Lösung

- Bei Mitwirkung darf die Werkstatt 
abschließend entscheiden

- Bei Mitbestimmung entscheidet die 
Vermittlungsstelle abschließend

Hier sehen wir Verbesserungsbedarf!



Die WMVO - Vermittlungsstelle

• Unsere Forderung:

Der Spruch der Vermittlungsstelle muss für 
alle beteiligten immer bindend sein         
(vgl. § 5 (5) WMVO)



Die WMVO – Freistellung 

Neun seit 2017:
- Freistellung des Vorsitzenden ab 200 Beschäftigten

- Freistellung des stellvertretenden Vorsitzenden ab 
700 Beschäftigte

Wir fordern Freistellungen auch für überregional 
tätige Werkstatträte!



Die WMVO – Fort- und Weiterbildungen

Neu seit 2017:

- „alte“ Werkstatträte erhalten 15 Tage

- „neue“ Werkstatträte erhalten 20 Tage

Wir fordern 20 Tage für alle Werkstatträte!



Die WMVO - Vertrauensperson

Neu seit 2017:

Vertrauenspersonen…

…dürfen zukünftig von intern und extern kommen

Hier sehen wir Verbesserungsbedarf!



Die WMVO - Vertrauensperson

• Unsere Forderung:

Die Rahmenbedingungen für externe 
Vertrauenspersonen müssen gut geregelt 
sein, so dass dies auch praktisch gut 
umgesetzt werden kann!

Interne Vertrauenspersonen sollen einen 
Kündingungsschutz erhalten!



Die WMVO – Finanzierung der 
überregionalen Vertretungen

Neu seit 2017:
„Die durch die Tätigkeit des Werkstattrates 

entstehenden Kosten trägt die Werkstatt. Das gleich gilt 
für die Kosten, die (…) durch die Interessenvertretung 

auf Bundes- und Landesebene entstehen“ 

(WMVO §39)

Wir fordern eine klarere Ausgestaltung des § 39 
WMVO!



Die WMVO - Frauenbeauftragte

Einführung von Frauenbeauftragten
- In der Werkstatt muss eine Frauenbeauftragte gewählt werden

- Die Regelungen sind sehr ähnlich denen der 

Werkstatträte

- Die Kosten der Frauen-

beauftragten müssen die 

Werkstätten tragen

Wir fordern eine klare Regelung der 
Finanzierung der Frauenbeauftragten!



Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!

www.werkstatträte-deutschland.de

© Grafiken: Reinhild Kassing



Nancy Frind 

Frauenbeauftraqte in der Werkstatt Leipziger Straße des 

Christophoruswerkes in Erfurt 

 

Was läuft gut bei Euch als Frauenbeauftragte? 

Seit fast 2 Jahren bin ich als Frauenbeauftragte gewählt. Die Aufgaben 

und Anforderungen musste ich mir selbst erarbeiten. Ich bin froh, dass 

ich so viele Unterstützerinnen kenne. Aber diese Unterstützung muss 

einer Stelle angebunden sein, die dafür verantwortlich und ansprechbar 

ist. 

In der Gesellschaft fehlt mir für meine Arbeit manchmal Anerkennung 

Aber das passiert immer dann, wenn irgendwer etwas für Frauen 

machen will. 

 

Wurdet Ihr ausreichend von der Bundesregierung unterstützt bei 

der Gründung des Bundesnetzwerks? Auf welche Probleme trefft 

lhr als Frauenbeauftragte? 

Wir wurden von Weibernetz e.V. beim Bundesnetzwerk gut unterstutzt. 

Ricarda: Von 2016 bis 2019 forderte das BMFSFJ das bis dahin 3. 

Projekt zum Thema Frauen-Beauftragte in Einrichtungen. Ziel des 

Projekts war es, gemeinsam mit FB aus ganz Deutschland ein 

selbstbestimmtes Bundesnetzwerk der Frauen-Beauftragten zu 

entwickeln. Dazu trafen sich die Frauen insgesamt 12 mal auf großen 

und kleinen Arbeitstreffen, um sich zu vernetzen und Ideen für das 

Netzwerk zu sammeln und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Von 

Anfang an ging es darum, dass die FB selbst bestimmen, wie ihr 

Netzwerk aussehen und arbeiten soll. Wir vom Projektteam haben 

diesen Gründungsprozess organisiert, moderiert und unterstützt. 

Das BMFSF fordert nun für weitere 3 Jahre den Aufbau des 

frischgegründeten Netzwerks zu einer arbeitsfähigen und 

selbstbestimmten Interessenvertretung der Frauenbeauftragten in 

Einrichtungen und den bundesweiten Austausch und die Stärkung der 

FB. In Zukunft wird es darum gehen, eine dauerhafte Finanzierung der  



bundes- und landesweiten Vernetzung der FB über die Werkstätten bzw.  

die Kostenträger sicherzustellen. 

weiter Nancy: 

Probleme ergeben sich eher in der Netzwerkarbeit im Land. Dieser 

Prozess dauert immer noch an und gestaltet sich schwierig, weil keiner 

verantwortlich sein will. Im Land gibt es den Behindertenbeauftragten 

und auch das Fachamt, die diese Arbeit leisten sollten. ich selbst  

werde unterstützt durch die Gleichstellungbeauftragte. Wir kennen uns aber 

über  andere Netzwerke. 

Problematisch ist {für manche): 

fehlende Zeit, erschwerte Mobilität, Netzwerken in Flächenländern, 

geringes Geld, fehlende Assistenz (orientiert am Bedarf) zu wenig gute und stärkende   

Schulungen  für Frauenbeauftragte Fehlende Unterstützung  durch die Einrichtungsleitungen 

Wir bräuchten auf Landesebene eine Vernetzungsmöglichkeit (z.B. LAG 

für Frauenbeauftragte) die auch finanziert wird. 

 

Reichen Eure Beteiligungsrechte aus? Oder werdet lhr ausreichend 

beteiligt? Welche Rechte sollten eingeführt werden? 

Frauenbeauftragte brauchen Stimme und Sitz im Werkstattrat. Wir 

müssen mitreden dürfen, unabhängig davon, wie viele Frauen in einer 

Werkstatt arbeiten. Frauen und Arbeit für Frauen dürfen keine Randerscheinung bleiben oder 

werden. 

Meine Beteiligung muss in der Umsetzung für Vorgesetzte verbindlich sein. 

 

Seid Ihr genug Frauenbeauftragte in den Werkstätten? 

Gerade in großen Werkstätten mit vielen Zweigstellen, die teilweise weit 

auseinander liegen, reicht die Zahl der Frauenbeauftragten nicht aus. 

Für das Vertrauensverhältnis zu den Frauen vor Ort und um gute 

Angebote in allen Zweigstellen machen zu können, braucht es in jeder 

Zweigstelle eine Frauenbeauftragte. Das würde auch die Position der 

Frauenbeauftragten stärken und es wäre eine Reflexion über die 

inhaltlichen Arbeiten als Frauenbeauftragte in Teamarbeit möglich. 

Gleichzeitig können auch Fort- und Weiterbildungsangebote bzw. die 



Interessenswahrnehmung als Frauenbeauftragte in Gremien und andere 

Vertretungen (z.B. Urlaub, Tagungen) abgesichert werden. 

Schwierig konnte aus meiner Sicht die Abstimmung zwischen den 

Frauenbeauftragten und der Stellvertreterin sein. Dafür könnten aber die 

Vertrauensfrauen sorgen und solche Prozesse moderieren. 

 

Bekommt lhr genug Zeit von Eurer Werkstatt um die Aufgaben zu erledigen? 

Die Zeit für eine Freistellung,  um inhaltliche Arbeit als Frauenbeauftragte 

zu leisten, ist (für Werkstatten mit weniger als 200 Frauen) nicht 

festgeschrieben. Das gestaltet den zeitlichen Aspekt sehr schwierig. 

In meiner Werkstatt spielt die Frage nach der Zeit eine untergeordnete 

Rolle, was aber von meinem Werkstattleiter abhängt. Dieser findet die 

Arbeit der Frauenbeauftragten wichtig und darum gibt er mir ausreichend Zeit dafür. 

Ich finde aber, dass die nötige Zeit nicht von der Einstellung des Chefs 

abhängig sein darf. 

Deshalb benötigen wir eine Freistellungsregelung, unabhängig davon, 

wie viele Frauen in einer Werkstatt arbeiten. 

 

Erhältst du genug Geld für deine Arbeit als Frauenbeauftragte und für Fort- und 

Weiterbildungen? Von wem ist dieses Geld? Von der Bundesregierung? Erhältst du 

genug Zeit und Geld um bei Beratungen des Bundesnetzwerks teilnehmen zu können? 

Oder müsst lhr vieles selbst zahlen? 

(Der überörtliche Träger der Sozialhilfe schließt mit den Vereinigungen 

der Einrichtungen auf Landesebene einen Rahmenvertrag  nache § 79 

Abs. 1, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch. Geregelt ist in dem 

Landesrahmenvertrag die Bildung einer „Gemeinsamen Kommission“.) 

Diese ist zuständig insbesondere für: 

Beschlüsse zu Kalkulationsvorgaben, Beschlüsse zu Kriterien und 

Pauschalen und deren Kalkulationen, Beschlüsse zu grundsätzlichen 

Angelegenheiten des Vertrages und weiteren Anlagen, die verändert 

oder noch entwickelt werden müssen, Beschlüsse zu 

Personalbemessungen und materiellen Rahmenbedingungen. Die 



gemeinsame Kommission hat betreuungstäglich 0,19 € pauschale 

Vergütung  für Werkstatträte und Frauenbeauftragte ausgemacht. (Anlage1) 

Die LAG der Werkstatträte wollen aber, dass Frauenbeauftragte nur der 

Anteil von 0,06 € pro Betreuungstag pro Frau (Anlage 2) zur Verfügung 

steht. Das heißt für meine Werkstatt: 

0,06 € * 130 * 250 = 450,00 € pro Jahr 

Da kann sich jeder und jede von Ihnen ausrechnen, dass das pro Jahr 

zu wenig ist. 

Darüber hinaus werden viele Frauenbeauftragten bundesweit nicht über 

die Finanzierung informiert. Sie bekommen oft die Info, dass kein Geld 

da ist. Wichtig wäre eine bundesweit einheitliche bedarfsdeckende 

Finanzierung der Arbeit von Frauenbeauftragten (inkl. Unterstützung und 

Vernetzung). 

 

Welche Forderungen an die Bundesregierung müssen in  unseren 

Antrag aufgenommen werden? 

•   klare Finanzierungsregelung für Arbeit der Frauenbeauftragten vor 

    Ort und die landes- und bundesweite Interessenvertretung 

•   Mitbestimmung 

•   klare Verbindlichkeiten 

•   mehr Rechte (Freistellung) auch für die Vertrauenspersonen 

 



Konferenz „Gute Arbeit für Menschen mit Behinderungen“ 29.11.2019 

Heinz Becker 

- Mit der Unterzeichnung der BRK hat sich Deutschland verpflichtet, Teilhabe an 
gesellschaftlichen Feldern für behinderte Menschen in denselben Strukturen zu 
gewähren, die den Menschen ohne Behinderung zur Verfügung stehen und von 
diesen genutzt werden.  

- Aber der alte Gedanke, dass Menschen mit Behinderung sich am besten unter 
Ihresgleichen in einem speziell für sie geschaffenen Milieu abseits der relevanten 
gesellschaftlichen Strukturen entwickeln ist tief in Ausbildungen und in 
Haltungsbildungen verankert. 

- Bei dem vielzitierten „Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeit“ geht es um 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, und zwar darum, ihnen die 
Möglichkeit, am zentralen gesellschaftlichen Feld, dem Arbeitsleben, teilzuhaben 
nicht zu gewähren.  

- Um das zu ändern, reicht es nicht, dieses „Mindestmaß“ zu streichen. Das Ganze 
muss schrittweise verändert werden, nicht hier und da einzelne Maßnahmen. Wir 
brauchen ein gestuftes Gesamtkonzept für Teilhabe am Arbeitsleben. Dazu 
wiederum brauchen wir einen übergreifenden Diskussionsprozess. 

- Wir stellen damit das Grundprinzip unserer neoliberalen Wirtschaftsordnung 
infrage. Mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Wirtschaft wird das nicht 
gehen.  

- Was sind die Qualitätsmerkmale und Standards für „gute Arbeit für Menschen mit 
Behinderung“? 
Beispiel: Empfehlungen zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von 
Angeboten zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf (AK Bildung ist Teilhabe), u.a. hier einzusehen: 
https://www.asb-bremen.de/application/files/5315/2845/6650/AK_BiT_Empfehlungen.pdf  
http://lebenshilfe-worms.de/wp-
content/uploads/2018/01/Broschuere_Bildung_ist_Teilhabe_TFS_RZ_web.pdf 
https://www.lebenshilfe-giessen.de/Files/3220-
Tagesfoerderstaetten/Downloads/AK_BiT_Empfehlungen.pdf 
www.Heinz-Becker-Bremen.de  

- Es muss möglich sein, darüber nachzudenken, was es für Alternativen geben 
kann zu Sondereinrichtungen oder wie diese sich aus der Exklusion 
herausentwickeln können. Das ist in allen Bereichen der Sonderwelten verlangt, 
bei den Sonderkindergärten, den Sonderschulen, den Heimen – und auch im 
Arbeitsleben. 

- „Die Behindertenhilfe braucht ein neues berufliches Selbstverständnis für die Zeit 
nach der Besonderung.“ Das haben wir in den Konzepten schon ansatzweise, in 
den Köpfen und in der Praxis aber noch nicht. 

- Dazu ist es u.a. erforderlich, eine breite Fachdiskussion darüber zu führen, wie 
einerseits bestehende Sonderwelten so zu entwickeln sind, dass sie der Inklusion 
zuarbeiten und wie andererseits auf bestehende Strukturen wie die Arbeitswelt, 
die sich bisher nicht mit Inklusion auseinandergesetzt haben (oder nur mit der 
„Inklusion der Harmlosen“, Andreas Fröhlich), eingewirkt werden kann, dass sie 
sich für alle Menschen mit Behinderungen öffnen. 

- Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Werkstätten sind  einerseits große 
sozialpolitische Errungenschaften gewesen, die es im Kern zu verteidigen gilt. 
Aber sie erschweren auch innovative Modelle und Neuorientierungen. 

- Unsere Institutionen verstehen sich oft genug noch als Endpunkt der Teilhabe, sie 
müssen aber zum Ausgangspunkt von Teilhabe werden.  

https://www.asb-bremen.de/application/files/5315/2845/6650/AK_BiT_Empfehlungen.pdf
http://lebenshilfe-worms.de/wp-content/uploads/2018/01/Broschuere_Bildung_ist_Teilhabe_TFS_RZ_web.pdf
http://lebenshilfe-worms.de/wp-content/uploads/2018/01/Broschuere_Bildung_ist_Teilhabe_TFS_RZ_web.pdf
http://lebenshilfe-worms.de/wp-content/uploads/2018/01/Broschuere_Bildung_ist_Teilhabe_TFS_RZ_web.pdf
https://www.lebenshilfe-giessen.de/Files/3220-Tagesfoerderstaetten/Downloads/AK_BiT_Empfehlungen.pdf
https://www.lebenshilfe-giessen.de/Files/3220-Tagesfoerderstaetten/Downloads/AK_BiT_Empfehlungen.pdf
https://www.lebenshilfe-giessen.de/Files/3220-Tagesfoerderstaetten/Downloads/AK_BiT_Empfehlungen.pdf
http://www.heinz-becker-bremen.de/


Institutionen und Fachkräfte müssen ermutigt werden, neue Wege zu gehen in 
Werkstätten und Tagesstätten und Fördergruppen. Auch der bisherige Rahmen 
gibt eine Menge Spielraum, der noch lange nicht ausgeschöpft ist.  

- Wenn wir nicht 50, sondern 500 gute Beispiele in Deutschland haben, dann 
haben wir auch politisch eine andere Diskussion. 

- „Es kommt darauf an, das andere nicht nur zu denken, sondern es zu machen.“ 
(Franco Basaglia) 

 
 
Heinz Becker, Achim 
heinz.becker@nord-com.net 
www.heinz-becker-bremen.de  

mailto:heinz.becker@nord-com.net
http://www.heinz-becker-bremen.de/
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